
INSTJTUT FUR AUSLANDISCHES UND 6Frankfurta.M.,

INTERNATIONALES WIRTSCHAFTSRECHT Mertonstrafle 17

Tel. 770641

Direktoren:

Prof. Dr. C Jaenldce, Prof. Dr. H. Kronetein Prof. Dr. H.-J. Sdilothauer

( Entwu rf eines Schreibens an die Mitdirektoren des Instituts - Prof.Joenicke und Schioc

— , an den SHftungsrat: Frau von Bila, StaatssekretEir Ehm ke —, Dr. Kollatz, Sepctabilis

// // mit der Bitte urn Weitergabe on die Professoren (sele, von Marscholl und Wiethölter,

Professor Bedenkopf.

Am Freitag, den 5. Juli 1968 1-rafen sich cuf Einladung der Herren Dr. Schulte

zur Hausen, Professor Böhm und Professor Biedenkopf zahireiche Persönlichkeiten

aus dem Kreis, der seit 1954 die Arbeit des Instituts fUr ausldndisches und inter—

nationales Withchoftsrecht in Frankfurt und des Institute for International and

Foreign Trade Law in Washington gefoidert hat. Dos Gonze wurde gonz ungeplant

em Bekenntnis zur Fortsetzung der Arbeiten, die wir begonnen haben. Dabei ist es

naflirlich kiar, dat3 jede Generation wieder mit neuen Ideen an die Frogen herantritt,

wenn ouch ciTe Kernidee, aus der sich die Entwicklung des Frankfurter Instituts in

seiner Zusammenorbeit mit dem Washingtoner Institut ergeben hot, ouch der neuen

Arbeit zugrunde gelegt werden soil.

Es wurde beT diesen Oberlegungen ouch sehr klar, weiche besondere Rolle diese

Arbeit des Frankfurter Insfituts unter der Gesamtheit der deutschen Rechtsinstitute

auf dem Gebiet des vergleichenden und intemationalen Handeis- und Wirtschaftsrecht

in Threm Zusammenhang mit öffentlichrechtlichen Ordnungsprinzipien spielt. Em Ihnen

bereits Ubersandter Bericht, den ich am 24. Juni 1968 namens des Washingtoner

lnstituts unserem Stifter, Herrn Dr. Schuite zur Hciusen, vorgelegt habe, stelit eine

ganze Reihe entscheidender Leistungen in der Ausbildung, an wissenschaftliche’n

Pubi ikoti onen, poI itischen Konferenzen und Konsul toti onen zusammen. Die eridg(Jl tige

Arinahme unseres Berichts Uber “Adverse Effects of Specific Restrictive Business

Practices on International Trade”, der eine 2 1/2-jahrige von der OECD in Auftrag

gegebene Untersuchong abschlo8, durch die zustandigen lnstanzen dieser Organisation

in diesem Sommer sowie die in Gang befindlichen Vorbereitungen zu einer Konferenz,

die die rechtlichen Voraussetzungen zur Erreichung eines besseren Glechgewichts

zwischen Geschtfftstatigkeit und Investitionen deutscher Unternehmen in den Vereinigt
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Stoaten und amerikanischer Unternehmen in der Bundesrepublik kidren soil, zeigen

die Aktualit%t der sochlichen Arbeit der institute. Die persönlichen Erfolge der

aus unserer Arbeit hervorgegangenen Mitarfeiter sind em Beweis fr den Erfoig

der g.ieisteten Ausbildursarbeit.

Niemand ist den GrUndern des lnstituh, ntmlich den Herren Walter Lewald

var dem Krieg und den Herren Coing, Halistein, Mler und Schlochauer nach derr

Krieg donkbarer als ich fUr die Grundlagen, die von ihnen geschaffen worden

sind. Ich bin mir vollkommen daruber im klaren, daB ouch meine Arbeil- nur auf

dieser Grundlage moglich war. Auf der anderen Seite hat es bei alien Oberlegung

Uber die fernere Gestaitung des iristituts keinen Sinn zu bersehen, daB die Arbeit

unseres Instiftits verglichen mit andereri deutschen Instituten von meinem Arbeitsfeld

mid von meinen Mitorbeitern chorakterisiert war. Aus diesem Grunde halte Ich es

fUr meine durchous nicht nur angenehrne Aufgabe, den ersten Schritt zu einer An—

passung der Organisotion und cler Aufgaben des Frankfurter Instituts an die gesamt

neuen Verhdlhiisse zu unternehmen.

Des Aucheiden der Stadt Frankfurt (bzw. die Herabsetzung ihrer finonzielien

Beteiligung) ous dem Kreise der drei Trager — Bond, Land und Stcidt —, die im

Zusammenhang mit der Herousiösung der Stadt Frankfurt aus der Universitdt er—

folgt ist, macht eine Umorganisation des Instituts notwendig, bel der aber der

Kern eines unabhtingigen Instituts in der bisherigen VerknUpfung mit den Mit

gliedem der Frankfurter Rechtswissenschaftlichen Fakultät erholten werden muB.

In der ietzten Sitzung des Stiftungsrots des Frankfurter Instituts wurde den

Direktoren anheim gegeben, in Fuhlungnahme mit dem Dekan der Rechiswissen

schoftlichen Fokulflit Varschidge fur die Neugest-altung auf der foigenden Grund—

loge zu machen:

I • Es soil gezeigt werden, wie wir ohne Gefdhrdung der Unabhttngigkeit des

lnstituts private Forderungsmittel verwenden kbnnen, urn die ousfallenden

fiaanziellen Zuwendungen der Stadt zu ersetzen.

2. Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der ursprungiichen Aufgabensteilung des

Instituts soil das Verhaitnis zwischen den Vertretern des Privotrechis und des

öffentlichen Rechts so wiederhergesteilt werden, wie es nach dem Krieg be—

stand, wokiei dos Schwergewicht der Tdtigkeit des Instituts auf dem Gebiete
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des intemationalen und vergieichenden Rechts des Handelsverkehrs unter be—

soriderer Betonung privotrechtiicher Probieme liegen soil.

Mit Rticksicht auf die besondere Betonung meines Forschungsbereichs in der

lntitutsarbeit und im Hinblick ouf mein bevorstehendes Ausscheiden aus der Ver—

waltung des instituts möchte ich zunachst von mir aus die folgenden Vorschlige

machen:

I. Organisation des instituts

Es wird dem Bund und dem Land Hessen vorgeschiogen,

a) dos institut fUr ousidndisches und internationales Wirtschaftsrecht in seiner bis—

herigen Form nur mit soichen Satzungsdnderungen, die sich aus dem foigenden

ergeben, fortzusetzen;

b) sich damit einverstonden zu erkidren, da( zunöchst auf drei Jahre der”Verein

zur Forderung von Arbeiten auf dem Gebiete des ausidndisches und inter—

nationalen WirtschoftsrechW bis zu einem jahrlichen Beitrag von DM

finanzieil an die Stelle der Stadt tritt.

ii. Leitung und Geschftsfuhwng

1. im Zusammenhong mit dieser Umwandiung der Organisation des instituts soil

eine Neuwahl der Direktoren in Ubereinstimmung mit dem BeschluB des

Stiftungsrots Ober die fachiiche Rchtung der Direktoren vorgenommen werden.

Zum Zwecke der Vorbereitung der Neuwahi soil em Ausschuf3 aus Herren be

stellt werden, die zur Zeit nicht Direktoren des Instituts sind. ich schiage vor

dai3 diesem Ausschul3 ouch em oder der andere Herr angehoren kann, der, ohne

derzeit Mitglied der Frankfurter Fokuittil zu sein, em besonders enges Verhdit

nis zu dem Frankfurter institut und Kenntnis seiner Aufgaben hat. Es ist von

Wichtigkeit, daI3 diesem Ausschuf3 ouch Herren der Frankfurter Fakultdt ange—

hören, die Fakultdftinstitute leiten, deren Fachgebiet mit unserem Aufgobenge

biet verbunden ist. lch schiage deshaib folgende Mitglieder fUr den Ausschut3

vor: die Herren Professoren lseie, Bemhardt, von Marschoii, Biedenkopf und

Bar (fails dieser den Ruf noch Frankfurt annimmt).

Dieser Ausschuf3 soil in KfJrze Vorschlage Uber die Zusammensetzung der

Direktoren machen. Auf3erdem soil er (Jber die zuktinftige Organisation der

Arbeit des Instituts beraten und entscheiden sowie feststellen, inwieweit
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eine Zusommenarbeit unseres instituts mit anderen Instituten aul3erhalb Frank

furts, insbesondere den verschiedenen Max—Pianck-tnstituten sowie den

lnstih,ten on der Frankfurter Universitöt möglich 1st. Diese Zusarnmenarbeit

mtJBte em Beitrag zur besseren Ausnutzur,g de,- institute im interesse eirier

breiten tind tiefen wissenschaftiichen Arbeit sein.

2. Bei meiner Berufung nach Frankfurt wurde mit RUcksicht auf meine Doppel—

stellung in Washington und Frankfurt von der Durchsetzung der Satzungsbe—

stimmung abgesehen, wonach der GechdftsfUhrende Direktor die zwei Johre
wechselt. Wdhrend dem bisheriger GeschdftsfOhrenden Direktor, der alle die

Jahre die undankbare Aufgabe der Verwaitung (ibernommen hat, Dank und An

erkennung zu sagen 1st, so soilte doch em Weg gefunden werden, in der Frage

der GeschfftfUhrung wieder so zu verfahren, wie ursprtiriglich beabsichtigt wc

3. Es mu3 eine Vereinborung getroffen werden, wie bis zur Durchfuhrung der Un

wandlung die Organisation der Arbeit im in5titut geregelt werden soil.

iii. Mitarbeit von Personlichkeiten, die nicht Mitdirektoren des instituts sind,
an den Spezialproblemen des instituts

Die Erfobrung zeigt, daI3 jedem Institut, dos einen Spezialaufgabenkreis hat, gonz

besonders damit gedient ist, dal3 es cuigrund von Stipendieri oder anderen be—

sonderen Mittein in— und ausldndischen Gelehrten ermoglicht wird, im Institut

ihre speziellen Aufgaben zu verfoigen und zur Diskussion und Mitarbeit zur

Verfugung zu stellen.

Ich bin selbst bereit, die Sondermittel fur elne Sekret-Eirin und zwei wissenschaft

liche Hilfskräfte (die ich mindestens fur die beiden ndchsten Jabre erhalte) zur

Fortsetzung meiner Arbeiten insbesondere im internotionolen Konzern— und Aktien

rechf dem Institut zur Verftigung zu stelien, soweit mir dort em Heimrecht ge—

wdhrt wird.

IV. Neugestaltung des Verhtiltnisses zu dem Institute for International and
Foreign Trade Law in Washington D.C.

Es schweben zur Zeit parallel zu den bier louferiden Verhondlungen ber die Zu—

kunft des Frankfurter Instituts auch Verhondiun gen uber die zukunftige Finanzier

des Washingtoner Instituts. Da in den Vereinigten Stoaten aus vielen GrOnden nuz
private Mittel fur diese Zwecke in Froge kommen, sind die Vehandlungen nicht



%;

“‘‘f* sc 4 wa ich sehr half. und .iwih, 4. Fntxung
WI4ifliflch riach melnem Ausschelden aus der Verwaltung ge
sidIeitb1Øq,p14weh jâzt mehr formelle Vereinbarungen mit diesem

erne Kople der Satzung des Wash lngtoner
fbW$m 1Wbeps Briefes zukommeri Iassen Ich machte nur

• 4qrJx. hinwielsen, daB dem Executive Board des Instituts von
Sifl dl. Henen Dr Schulte zur Housen, Professor Biedenkopf und Ac

• )ânlck. angeberen. Der Bericht on Dr. Schulte zur Housen, den Sle berelts
lijen h4jfi4 *elgt die Bedeutung der Fortsetzung dieses Instituts gerade

FraiJ$d J?iiej*uch, wi. notwendig es st, in Zulwnft .ndgultige
rethsdgm as .%LJber djese Punicte werde ich noch weiter
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